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Arbeitnehmers vor. Der aktuelle Beitrag von Mag. Andreos Freundorferbeschäftigt sich mit dem Begriff und den Rechtsfolgen
von Mobbing und mit der Frage, welche Pflichten den Dienstgeber bei Mobbing treffen.
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schlussfrist gem g 332 Abs 3 iVm S 341 Abs 2 BVergG erwies sich mit dem Urtell MedEval als unionsrechts-

widrig. Der Beitrag behandelt zum einen, wie diese Unionsrechtswidrigkeit mit dem geplanten BVergG
2017 beseitigt werden soll, und zum anderen, wie die Gerichte bis dahin selbst für die Wahrung des Uni-
onsrechts sorgen.
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Bauvertragsrecht
Beitrag
Ð Vertiefte Angebotsprüfung - Einheitspreisveftrag
Teill
Der AG trägt mit der Planung und Ausschreibung sowie der Angebotsprüfung eine große Verantwortung,
um eine hohe Qualität, einen fairen Wettbewerb, wirtschaftliche Efftzienz und größtmögiichen Nutzen für
den Betrieb zu gewährleisten. Die vertiefte Angebotsprüfung dient öffentlichen AG als wirkungsvolles In-
strument, um nicht nachvollziehbare und auch im Aufklärungsgespräch nicht ausreichend begründete An-
gebote auszuscheiden. Im Beitrag werden die Grundlagen und der Ablauf für eine systematische, baube-
trieblich und bauwirtschaftlich sowie rechtlich haltbare vertiefte Angebotsprüfung erläutert. Der Prozess der
Angebotsprüfung bei Einheitspreisverträgen wird anhand von Ablaufdiagrammen zunächst allgemein und
dann für die vertiefte Prüfung einzelner Positionen detailliert beschrieben. Die vertiefte Angebotsprüfung
nimmt einen besonders hohen Stellenwert ein, um Lohn- und/oder Sozialdumping aufzudecken und zu
bekämpfen sowie um damit Wettbewerbsverzerrungen präventiv vorzubeugen. Im, in einer späteren Aus-
gabe folgenden, zweiten Teil des Beitrags wird anhand eines Praxisbeispiels gezeig!, wie die systematische
vertiefte Angebotsprüfung gelingt.
V o n Chri sti an H ofst ø dler

Rechtsprechung
+ Zum Erfullungssurrogat in der Haftpflichtversicherung
oGH 25. 1.2017,7 0b 190/16s
Mit Anmerkung und Praxistipp von Lisa-Marie Wagner
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einen Darlehensrückzahlungsanspruch eines Sicherungs-
nehmers gegen den Gesellschafter, wenn der Rückzah-
lungsanspruch gegen den Gesellschafter nicht vollwertig
ist

Zur Befugnis des Gerichtsvorstands, am Verfahren nicht 948
beteiligten Dritten anonymisierte Abschriften von Urteilen
und Besch-hissen zu erteilen, ohne dass dies den Anforde-
nmgen an die Gewährung'von Akteneinsicht gemäß $ 299
Abs. 2 ZPO unterliegt

Zur ausreichenden Substantüerung einer behaupteten Ge- 950
schäftsunfähigkeit
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Grundsätzliche Geitung der Mindestanforderung'en an die 961
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ZurBerúcksichtigungderimEröffnungsverfahrenbegrün- 963
deten, aber bis zur Eröffnung des insolvenzverfahrens nicht
beglichenen Masseverbindlichkeiten bei der Vergütung des
Insolvenzverwalters, wenn der vorläufige Insolvenzverrval-
ter den Betrieb des Schuldners fortführt

Zur Vertragsanpassung nach den Grundsätzen über den 964
Wegfall der Geschäftsgrundlage für eine l99L abgeschlos-
sene Rentenversicherung, die die Hinterbliebenenversor-
gung in Form einer Witwenrente vorsieht, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine eingetragene Lebenspartnerschaft
auf der Grundlage des Lebenspartnerschaftsgesetzes vom
1.6.2.200 1" begründet hat

Kein Ausgleich einer bei einem Energielieferungsvertrag 969
mit einer Preisanpassungsklausel verbundenen unange-
messenen Benachteilgung des Kunden durch die Einräu-
mung eines (Sonder-)Kündigungsrechts bei Preisänderun-
gen

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
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Bürgerliches Recht und Handelsrecht
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\

Bundesgerichtshof 2L.9.20L6 VIIIZP.2T/L6



Bundesgerichtshof S.!O.2016 VIII ZR 24I/Is Zur,,Dreijahreslösung " bei der ergänzenden Vertragsaus-
legung langj ähriger Energielieferungsverträge, trei denen
der Kunde längere Zeit Preiserhöhungen unbeanstandet
hingenommen hat und nun auch für länger zurückliegende
Zeitabschnitte die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen gel-
tend macht

Börsen-Zeitung

974

Sonstiges
Bundesgerichtshof 1,3,1,0.201"6 tx zR L49/1.5

DIEæLÐ

Zur Frage, wann bei Schadensersatzanspruchen wegen Er- S7B
wirkung einer später aufgehobenen einstwei_Iigen Verfü-
gung ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem selbst-
schädigenden Verha_lten des Antragsgegners und dem von
ihm geltend gemachten Schaden besteht

"*^- nrco@ È;::,,".

15. lnternationaler

Retail-Bankentag der Börsen-Zeitung

HerausforderungenfürRetailbankenlFilialevs,0nlinelErfoþversprechendeStrategien

27,/28,iuni 2017 - llilton Frankfurt tity Center lnformationen:Tel. +49 69 2732 553; www,retailbankentag.de

Dte mit I gekennzeichneten Entscheidungen des BGH sind zum Abdnck in der amllichen Sammlung vorgesehen,
Nicht amtliche Leilsåtze zu Entscheldugen des BGH sind kusiv gesetzt. Leitsätze zu Entscheidungen der Instanzgerichte sind überuiegend durch den Einsender oderdie Redaktioa veriasst.

Die mit einem * gekemzeichìeten Entscheidungen sind zur veröffenllichug und Besprechung in der Enlscheidungssammlung zu wirtschafts- und Bankrecht (wuB)
vorgesehen,

Nur soweit der Redaktion bis zur Drucllegug die Rechtskraft einer inslilzgerichtlichenEntscheidung mitgeteilt worden ist, wtud dies im Anschluss il das Aktenzeichenvermerkt. Ein fehlender Rechtskralfthinweis muss daher nicht bedeuten, dãss die Entschetdug nichirech:tskråftig geworden ist.

Redaktion: Rechtsmwalt Dr chdslopher Kienle, Frankfuil am Main; Professo¡ DL Tobias Letü, LL.M, (EUR), Universiläl potsdam; Rechtsanwalt Dr. Helmut Merkel,FranÌfult m Main; Alne Wlttig, Essen; Rechtsanwalt Dr. Andreas Lange, Frankfurt m Main lpiesserecirtllch veriltworqicher Redakteu)
Redaktionsbei¡at: RechtsanwaltTholsten Höche, chelsyndikus des Bundesverbandes deulscher Banken e.v., Berlin (vorsitzenderh Rechtsmwättin Dr. Anna Heidelbach,Lejterin.derÌechtsabteilug der Dz-Buk AG, Frankturt a. M.; Protessor Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Ðtu¿ktor am Maí-pluck-Inslitut für auslaindisches utrdintelnationales Privabecht a.D., Hmbug; Dr. Hùs-Ulrlch Joeres, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhei lise Lohmann, Richteria am Bundesgerichtshof, Karlsruhe;Proiessor DL Peter O. Mülbert, Direktor des Instituts tür Intemationales Recht rles Sp'u-, ciro- ud Kreditwesens m der Johùnes Guienberg-Úni"*"idt, Uä"r- 

-

V^erlag: Herausgeber_gemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILITNGEN Kepplet Lehmann cmbH & Co. KG, Postfach 11 09 32, 60044 FranÌfurt ô. M.i Düsseldoder Straße 16,
60329 Frankfut a. M.¡ Geschäftsführung: Ernst padberg (Vorsitzenderj,-Torsten uLrich, Dr, Jens zinke
Telefon Redaktion: D¡ Andreas Lange (0 69127 32'164,É-MaiL a.lange'@wruecht.de; Lektorat: Heike Wietelmann (o 69) 2t 32-172,+-Mait: H.Wietelmann@w¡echt.com¡
Sekretûiat: Sylvia Ma¡ler (0 69\ 27 32-IBB, E-Mail s.mahle¡@mreðht.de
Anzeigenl Ralf Becker (0 69) 27 32-553, E-Mail: ¡.becker@wruecht.de; Vertrieb/Nachbestellungen: (O 691 27 32-742¡ Telefd (0 69) 23 26 85
Druckr mt druck Walter Thiele GmbH & Co. KG, Crl-Friedrich-cauß-St¡aße 6, 63263 Neu-Isenburg, Telefon (O 67 02) 30 77 o.

Bei Einzelbezug des Teils IV der \¡¡ERTPAPIER-MITTEILUNGEN beträgt der Abomementpreis monatlich € 94,90 (ei¡schl. 7 % MwSt. € 6,21) + € 7,4S Versandkosrenzuschlag
(-einlchl € -,49I4vSt.). Auslandsbezug ohne Mehvedsteue¡ + € 9,10 VersandkostenzuscÂlag. Für Mitgliede¡ deì ¡RcE Bank- una raprtjmutìiec¡i õi¡ür ruiái"ó-å""ì
des Fachæwaltslehrgangs einen Rabatt von 50 o¿ auf den Abomementp¡eis.
Im P¡eis intregriflen sind die jährlicher zwei Einbanddecken.
Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder infolge von AlbeitskämpJen bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Abbestellungen nur zum Quartalsende bei dreiwöchiger Kü[digungsfrist.
@2017 Herausgebergemei¡schaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Franl<fu¡t am Main - ISSN 0342-697 7

dungen md deren Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder de¡Redaktion erubeitet ode¡ ¡eäigiedworden sind. Jede Veruertung au¡erhêlb der Greuen Oes Urirebe¡ãchis-
g_esetzes ist ohne Zustimung unzul¿issig und strafba¡. Dies gilt insbesondere fü¡ Veruielfäitigungen, übersetzungen, Mikroíerfilmungen und aie ehspelchemg ;nã
Ve¡art eitmg in elektronischen Systemen.
Miluskripte: Die Übffiendung eiles Mmuskripts beiDhaltet die Erkl¿tung, dass der Vedasser den Beitrag ode¡ einen Beiûag mit gleichem Gegenstand nicht zeitnahandeMeitig anbietet. Fùr unverlangt.eingereichte Mônushipl9 übe¡nehmen Verlag und Redaktion keine Éaftung, Mit de¡ Ainah¡ñe zu¡ VeröffËnilichu"g ;;;i-à;
Verlag vom Verfasser alle Rechte, insbesondere das ausschÌießliche verlagsrecht frii die Zeit l¡is zum AblauJ des Ùrhebeüechts und die Befugnis ""t ninsp'ei"rteiufin
eine Datenbank sowie das Rêcht zur weiteren V€rvielf¿iÌtigung zu gewerblichen Zwecken im Wege eines photomechanischen oder eines anderen Verfahrens.
Hlnweise äir Autoren Mter w.wertpapiemitteilugen.de -

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN TeiI IV

w\,r1t l{¡tllLiìÑld¡Q 
¡t

l5 kìtcrrdr(rì¿ler i(etdrt ¡l¿nkerIarì
lPr 8òrse¡ lertu¡(!

(u
!
cñ
.rt

(u--
rft&
'Ë
(u

Ë
3
3

T



Die

BörsenpflÍchtblatt
der FranKurter
Wertpapierbörse

lnhalt. 62. Jahrgang . Heft 1112017

und

A

Aktionulesen,

Aufsätze

Prof. Dr Claudia Schubert
Beteiligung von Arbeitnehmem in ausländischen
Betr¡eben und Tochtergesellschaften an der
Unternehmensm¡tbest¡mmung in deutschen
Konzernen

Die Beteiligung der Arbeitnehmer bei ausländischen

Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen an der
Untemehmensmitbestimmung ist ein berechtigtes Ziel.
Eine Erweiterung des Mitbestimmungsrechts auf aus-

ländische Arbeitnehmer scheitert aber an der rechtssi-

cheren Umsetzung. Deutsche Eingriffsnormen geraten

in Konflikt mit dem ordre public im Sitzstaat der Toch-
tergesellschaft. Für die Einbeziehung ausländischer Ar-
beitnehmer in die Unternehmensmitbestimmung bedarf
es daher einer internationalen, zumindest einer europäi-
schen Lösung. 369

Prof. Dr Alexander Bauç M.4, B.Sc. /
RA Dr Philipp Maximilian Holle
Hinweisgebersysteme aus gesellschafts-
rechtlicher Perspektive - Einrichtung und
Ausgestaltung von Whistleblowing in der
Aktiengesellschaft

Es gehöfi seitjeher zum Pflichtenkreis des Vorstands
einer AG, das Unternehmen effizient und in einer W'eise

zu organisieren, die Rechtsverstößen vorbeugt. ImZuge
der anhaltenden Compliance-Diskussion hat diese Ver-
pflichtung allerdings einen immer größer werdenden

Stellenwert in den Vorstandsetagen eingenommen.

Dementsprechend wird auch die anwaltliche Beratungs-
praxis mehr und mehr mit der Frage konfrontiert, wel-
che organisatorischen Maßnahmen rechtlich zwingend
geboten oder zumindest empfehlenswert erscheinen, um
rechtskonformes Handeln im Unternehmen sicherzu-

stellen. Einen zunehmend an Bedeutung gewinnenden
Baustein im Organisationsgefüge einer AG bilden dabei

sog. Hinweisgebersysteme (neudeutsch: V/histleblo-
wing). Dabei wird die Nachfrage nach diesem Organisa-
tionsbaustein künftig noch weiter steigen, weil der

Deutsche Corporate Govemance Kodex in Ziff.4.l.3
Satz 3 nunmehr ausdrücklich empfiehlt, solche Systeme
einzurichten. Der Beitrag nimmt das zum Anlass, näher

zu beleuchten, inwieweit der Vorstand verpflichtet ist,
ein Hinweisgebersystem einzurichten und welche Mög-
lichkeiten es gibt, ein solches System auszugestalten.

Kommentar

RA Dr Carsten Kruchen, M.Jur (Oxford)

Alea ¡acta est - oder doch nichf? (Kommentarzu
EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts
Henrik Saugmandsgaard Øe v. 4.5.2Q17 - G-566/
15, ECLI:EU:C2O17¿347 - Konrad Êzberger ./.
TUtAG, AG2O17,387)

Nach Ansicht des Generalanwalts Hendk Saugmands-
gaardØe verstößt die Beschränkung des aktiven und
passiven Wahlrechts für die Vertreter der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsrat deutscher Unternehmen auf solche

Arbeitnehmer, die in Betrieben des Unternehmens oder
in Konzernunternehmen im Inland beschäftigt sind,

nicht gegen europäisches Recht. Der Generalanwalt hat

seine Schlussantrãge in der Rs. C-566115 - Konrad Erz-
berger ./. TUI AG ausführlich und nachvollziehbar be-
gründet und damit möglicherweise die Entscheidung
des EUGH in wesentlichenZügen vorgezeichnet. 385

Rechtsprechung

Vereinbarkeit des Mitbestc m¡t dem AEW
EUGH v. 4.5.2011 - C-566115 387

Kapitalan leger-Musterverfahren, fehlendes
Rechtsschutz¡nteresse
BGH v. 9.3.2017 -IIIZB l35ll5 400

Änderung des Geschäftsjahres ¡n der lnsolvenz
BGH v. 21.2.2017 -llZB 16115 401

Ubergangsregelung zur Verrechnung von
Verlusten aus pr¡vaten Veräußerungsgeschäften
m¡tAkt¡en
BFH v. 6122016 - lX R 48i 15 402

Anfechtbarkeit des Bekanntgabebeschlusses
nach 53 KapMuG
OLG Braunschweig v. lI.ll.2016 -3W 19/16 405

Ger¡chtsstand für SchadensersaEansprüche
OLG Münchenv.2l.12.2016 - 34 AR 135/16 4O7

Buchbesprechungen

Herbert Kronke / Werner Melis / Hans Kuhn (Hrsg.)

Handbuch lnternat¡onales Wirtschaftsrecht
(Prof. Dr Dr h.c. Uwe H. Schneider) 408
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+ Das KaWeRÄG 2Afi - Die wichtigsten Neuerungen 116
Mit dem Kartell- und Wettbewerbsrechts-Anderungsgesetz (KaWetu\.G 2017) wftd die RL 20l4ll04lBu
umgesetzt. Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen wegen Kartellrechtsverstößen wird damit er-
leichtert. Daneben bringt die Nov weitere Neuerungen im KartG, im WettbG und im NahVersG.
Von Astrid Abløsser-Neuhuber und Franz Stenitzer

Ð Die Unionsmarke, Absolute Eintragungshindernisse . 121
Ein Überblick über ausgewählte Entscheidungen des EuGH und EuG in den Jahren 201512016 zur
Eintragungspraxis auf europäischer Ebene
Angesichts der Fülle markenrechtlicher Entscheidungen, die in den vergangenen zwei |ahren in Registrie-
rungs- und Nichtigkeitsverfahren im Rechtszug vom EUIPO zu den europäischen Gerichten ergangen sind,
zeigt der Beitrag Entscheidungen zu ausgewählten Zeichen aus unterschiedlichen Markenkategorien.
Von Kathørina Maj chrzak

iEditorial .,,.
Taktik
Von Reinhard Hinger

Aktuelle Entwicklungen
-f EU-Rechtsentwicklung
Jüngste Entscheidungen des EUGH und anhängige Vorabentscheidungsverfahren
Von Astríd Ablasser-NeuLtuber, Christian Handig Dominik Hofmarcher und Christiøn Schumacher

{ Rechtsprechung des EuGH und EuG in EUIPO-Verfahren
Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken (UM) und Gemeinschafts-
geschmacksmustern (GGM) im lnstanzenzug vom EUIPO
Von Katharina Majchrzak und Christoph Bartos

{ Rechtsprechung des OLG Wien zu patentamtlichen Entscheidungen .

Neue Entscheidungen des OLG Wien in Registerverfahren im lnstanzenzug vom Österreichischen
Patentamt
Von David Plasser und Rainer Beetz

OBI-LeitsäTze
Ð ÖBl-Leitsätze 2017/10- 15

OLG Wien 29. 3. 2016, 4 R 145115w, Festspiel-Auftrag,
Anmerkung von Reinhard Hinger

OLG Wien 5. 12. 20'16,34 R 109/16y, Meissl & Schadn
Anmerkung von Reinhard Hinger
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Anmerkung von Reinhard Hinger
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Fehlverwendung von Anlegergeldern - Nichterfüllung einer
Aufklärungspflicht als Täuschung durch Unterlassen
(8.3.201 7 - 1 stR 466116)

BGH: Tauglichkeit einer Kaufsache fiir eine bestimmte Verwendung
(26.4.201 7 - V llt ZR 80 I 1 6)

BGH: Kfz-Gebrauchtwagenkauf - Nebeneinander von Gewährlei-
stungsausschluss und Vereinbarung der Rechtsmängelfreiheit
(26.4.201 7 - V ln ZR 233 / 1 5)

BGH: Vorabentscheidungsersuchen - Flugpreisangabe im lnternet
(27 .4.201 7 - I ZR 209 I 1 5)

Verwaltung
EU-Kommission: Verhandlungen zum Austritt des Vereinigten
Königreichs können beginnen
BaFin: Wertpapierdienstleistungen - Konsultation zu überarbeite-
ten Verordnungen
BaFin: Rundschreiben zu Risikomanagement der Kred¡tinst¡tute
veröffentlicht

Aufsätze

Dr. Jonas Fischbach, RA

Die Vertretung der AG gegenüber Vorstandsmitglie-
dern bei anderweitiger Beschäftigung vor oder nach
der Amtszeit
Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften sind häufìg vor oder
nach ihrer Amtsze¡t in anderen Funktionen für die Gesellschaft tä-
tig. ln solchen Fällen können Unsicherheiten darüber entstehen,
welches Organ der Gesellschaft ftir die Vertretung und Geschäfts-
führung im Hinblick auf Sachverhalte zuständig ist, die mit diesen
anderen Funktionen in Zusammenhang stehen. Der Beitrag stellt
die für die Praxis relevanten Konstellationen vor und zeigt Wege zu
ihrer Lösung auf.

Dr. Raimond Emde, RA

Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters beim
Vertrieb von Dauerschuldverhältnissen

Eine Erwiderung auf Ströbel/Wentzel, BB 2017,39011.
Ströbl/u//entzelvertreten in dem o.g. BB-Beitrag die Auffassung, die
Vermittlung eines Dauerschuldverhältnisses genüge nicht, um eine
ausgleichsfähige Geschäftsverbindung nach 5 B9b Abs. 1 S. 1 Nr. 1

HGB zu begründen. Der Beitrag versucht aufzuzeigen, dass diese An-
sicht unzutreffend ist. Über das Vertragsende des Handelsvertreter-

vertrages reichende Dauerschuldverhältnisse bilden das Paradigma

einer Geschäftsverbindung, nämlich einer besonders festen, die so-
gar durch einen Rahmenvertrag abgesichert ist.

Entscheldungen

BGH: Rückabwicklung widenufener lmmobiliardarlehensver-
träge - Berücksichtigung von steuerlichen Abgaben
(2s.4.201 7 - Xl ZR 1 08 / 1 6)

BGH: Abberufung eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers
aus wichtigem Grund - gerichtliche Überprüfung derWirksamkeit
von Gesellschafterbeschlüssen
(4.4.2017 -|2R77/16)

OLG München: Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft für auf 5 64
Satz l GmbHG gestützte Zahlungsansprüche
(18.5.2017 - 34 AR 80/17)

OLG Celle: Handelsvertreterausgleich - Umsatzsteigerungen mit
Altkunden
(1 6.2.2017 - i 1 U 88/1 6 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Karl-Heinz Thume, RA)

Steuerrecht

12Bi Die Woche im Blick

Entsche¡dungen
BFH: Berichtigung des Vorsteuerabzugs infolge erfolgreicher lnsol
venzanfechtung (29.3.2017 - Xl R 5/16)

BFH: Restschuldbefreiung und Betriebsaufgabe
(13.12.2016- X R 4/15)

BFH: Kein einheitlicher Erwerbsgegenstand bei wesentlicher
Änderung des ursprünglich angebotenen Generalübernehmerver-
trags nach Abschluss des Grundsti.ickskaufuertrags
(8.3.2017-llR38/'r4)
BFH: Erlass von Steuern aus Billigkeitsgründen
(23.2.2017 - illR35/14)

Aufsätze

Dr. Christian Süß, RA, und Anna Judith Kaiser, LL.M., RAin

Das neue Energie- und Stromsteuerrecht -
Was ändert sich für Unternehmen?

Am 15.2.2017 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines ,,Zweiten
Gesetzes zur Änderung der Energiesteuer- und des Stromsteuerge-

setzes" beschlossen. Mit den geplanten Änderungen des Energie-

steuer und des Stromsteuergesetzes sollen zwar schwerpunktmä-
ßig europarechtliche Vorgaben umgesetzt werden, für die Praxis

gehen damit jedoch eine Reihe weiterer, tiefgreifeirder Anderungen
einher. Der Beitrag möchte betroffenen Unternehmen einen ersten

Überblick über die wichtigsten geplanten Änderungen geben.

Dr. Ulf-Christian Dißars, WP/RA/SIB

Änderungen im Bereich der Korrekturyorschriften
der AO durch das Gesetz zur Modernisierung des
B esteuerun gsverfah rens

Neben einer Vielzahl von weiteren Änderungen sind auch die Kor-

rekturbestimmungen.der AO betroffen. Die Änderungen werden
mit ihren praktischen Auswirkungen dargestellt.

Dr. Johannes Frey, LL.M., RA/Attorney-at-Law (N.Y.), und

Jacqueline Schwenk, RAin

Schutz des Steuergeheimnisses bei gleichzeitigen
Betriebsprüfungen im Rahmen des
EU-Amtshilfegesetzes (EUAH¡G)

Die bei einer gleichze¡t¡gen Betriebsprüfung nach 5 12 EUAHiG er-
langten lnformationen sowie die für die Vereinbarung der Prüfung

im Vorfeld erforderlichen Kenntnisse können die Mitgliedstaaten
nur im Rahmen der gesetzlich festgelegten Grenzen austauschen.

Der Beitrag setzt s¡ch mit den rechtlichen Voraussetzungen und

Grenzen des lnformationsaustausches bei gleichzeitigen Prüfun-
gen nach 5 12 EUAH|G und den Rechtsschutzmöglichkeiten gegen
den lnformationsaustausch auseinander.

1 301

1 303

1307

1 310

1 283

1289

1294

1297

1299

1299

Entscheidungen

BFH: Steuerliche Berticksichtigung eines vom Arbeitnehmer selbst

getragenen Nutzungsentgelts bei Anwendung der Fahrtenbuch-

methode
(30.1 1.201 6 - Vl R 4911 4)

BFH: Steuerliche Berücksichtigung von selbst getragenen Kraft-

stoffkosten bei Anwendung der 1 %o-Regelung
(30.i 1.201 6 - Vl R 2/1 5 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)

FG Düsseldorf: Abzug von Verlusten aus der Ausbuchung wer(-
loser Aktien
(23.1 1.201 6 - 7 K 21 7 5 / 1 6 F - dazu BB-Kom mentar von
Dipl.-Volksw, Klaus D. Hahne, StB)

1 314

1319
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Entscheidung
BFH: Bildung von Rückstellungen für Entsorgungspflichten nach
dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (25.1 .2017 - I R 7Ol1 5)

Rechnungslegung
IASB: Bitte um lnformationen über díe Anwendungserfahrungen
mir lFRS 13

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Neue Anwendungshinweise zur kritischen Grundhaltung
und zum pflichtgemäßen Ermessen im Code of Ethics ùorgeschla_
gen

IDW: Zur Anwendbarkeit des IESBA Code of Ethics
IDW:Stef lungnahme zu IESBA Code Safeguards
IDW: Stellungnahme zum IASB Exposure Draft 2A1t7/3.,prepay-
ment Features with Negative Compensation - proposed amen-
dments to IFRS 9"
IDW: Prüfung im Zusammenhang mit Wärme- und Kältenetzen
(lDW PH 9.970.31\
WPK: Stellungnahme zum Exposure Draft zur Neustrukturierung
des IESBA Code of Ethics - Phase 2

WPK: Stellungnahme zur Konsultation der EU-Kommission zur Ar-
beitsweise der Europäischen Aufsichtsbehörden
WPK: Stellungnahme zur Neuregelung des Schutzes von Geheim_
nissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schwei_
gepflichtiger Personen - WpK als Sachverständige im Rechtsaus_
schuss des Bundestags

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Freigestelltes Betriebsratsmitgl¡ed - Anpassung der Vergü_
tung an d¡e betriebsübliche berufliche Entwicklung vergleichbarer
Arbeitnehmer (1 8.1.2017 - 7 AZR 205 / 1 5)
BAG: Schadensersatz nach 5 15 Abs.1 AGG -
der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit
(26.1.2017 - I AZR736/1')
BAG: Fehlende lnformation über die
5 1 12a Abs. 2 S. i BetrVG - Widerspruchsfrist
(1 s.1 2.201 6 - I AZR 61 2/ 1 s)

vt-vil

BAG: Zum Vorliegen eines befristeten
auslegung (1 5.2.2017 - 7 AZR 291 /15)
BAG: Durchführung e¡ner
triebsübergang (24.1.2017 - 1 ABR 24115)
BAG: Widerrufsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(24.1.2017 - 1 AZR 77 4/"t 4)

Aufsätze
Prof. Andreas Biedermann, RA

Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft wieder auf
sicheren Füßen

Das BAG erklärte überraschend in zwei Verfahren die Allgemeinver-
bindlicherklärungen (AVE) des Iarifuertrags über das Sozialkassen-
verfahren im Baugewerbe (WV) aus den Jahren 200g und 2010 so-
wie 2014 für unwirksam. Am 25.1.2017|egte es nochmals nach und
erklärte auch die Allgemeinverbindlicherklärungen aus den Jahren
2012 und 201 3 für unwirksam. Damit waren die AVEen des VTV für
den ganzen Zeitraum vom ,l.i0.2007 

bis zum 31.12.2014 unwirk-
sam. Nicht einmal drei Monate später trat Mitte Dezember jedoch
der Gesetzgeber mit der Absicht auf den plan, die Sozialkassenver-
fahren zu retten. Grund genug also, sowohl die BAG.Beschlüsse als
auch das Gesetz einer kritischen Würdigung zu unterziehen.

Dr. Sarah Reinhardt. RAin/FAinArbR, und
Katharina Domni, RAin

Die formellen Anforderungen an die Befristung von
Arbeitsverträgen nach der Rechtsprechung des BAG

Mit seiner aktuellen Entscheidung vom 14.12.2016 führt das BAG
seine Rechtsprechung zu den formellen Anforderungen an befris-
tete Arbeitsverträge konsequent for-t und begründet hierbei aus-
führlich die Anforderungen, die an das Zustandekommen solcher
Verträge zu stellen sind. Der Beitrag setzt sich mit dieser Entschei_
dung und seinen Folgen auseinander und gibt praxistipps.

Entscheidung
BAG: Regelung einerAltersgrenze in einer Betriebsvereinbarung
(21.2.201 7 - 1 AZR 292/ 1 5 - dazu BB-Kom menta r vo n

Dr. Jörg Podehl, RA, FAlArbR)

Die Erste Seite
Dr. Martin Jawansþ RA, und
Dr. Artur M. Swierczok LL.M. RA

Das neue deutsche Konzerninsolvenzrecht -
Fluch oder Segen?

Vera nstaltu ngsber¡cht
BB-Fachkonferenz,,lnvestmentsteuer-Reform" der
dfv Mediengruppe am 105.2017 in Frankfürt am Main

Imprcssum/l/orschau

1321

1323

Aufsatz

Prof. Dr. Andreas Hoffjan und Dr. Timo Hövelborn

Preisrechtlicher Ansatz von pensionsrückstellungen
unter Berücksichtigung aktueller handets- und
steuerrechtl¡cher Vorschriften
Bei öffentlichen Aufträgen ist in vielen Fällen für den Auftragneh_
mer eine Vergütung vorgesehen, die sich nach dessen Selbstkosten
richtet. Teil dieser Selbstkosten(preise) sind stets auch die gegen_
über Mitarbeitern des Auftragnehmers ausgesprochenen.pensions_
zusagen. Preisrechtlich werden pensionsrückstellungen.aktuell nur
in Höhe des steuerlichen Teilwertverfahrens anerkannt, Dies hat
zur Folge, dass die preisrechtlich zulässigen Selbstkosten eines Auf_
trags regelmäßig unter den entsprechenden handelsrechtlichen
Aufwendungen liegen. Sofern die Differenz nicht aus dem Gewinn_
zuschlag gedeckt werden kann, führt die Annahme von öffentli_
chen Aufträgen zu Selbstkosten bei Vorliegen von pensionszusa_
gen somit zu handelsrechtlichen Verlusten. Der Aufsatz will einen
Beitrag zur möglichen Weiterentwicklung der Anwendungs_ und
Prüfungspraxis des Preisrechts im öffentlichen Auftragswesen leis_
ten und entwickelt ein den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Rechnung tragendes Konzept zum preisrechtlichen Umgang mit
Pensionsrückstell ungen.

1 333

1 339

1342

Entscheidung

BFH: Abgrenzung des Erwerbs einer Vertragsaztpraxis vom 132g
Erwerb nur des wirtschaftlichen Vorteils aus einer Vertragsarzt-
zulassung
(21.2.2017 - Vlll R 7 /1 4 - dazu BB-Kommentar von
DennisJanz, LL.M.)
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Entscheidungen
BGH: Abberufung eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsfiihrers

a us wichtigem Grund (4.4.2017 - ll ZR 77 / 1 6)

BGH: Rückabwicklung widerrufener Darlehensverträge - Widerle-
gung derVermutung erlangter Nutzungen (25.4.2017 -XlZR573/15)
BGFI: Rückabwicklung widenufener lmmobiliardarlehensverträge -
Berücksichtigung von steuerlichen Abgaben
(2s.4.2017 -xlzR 1 o8/16)

Verwaltung
EU-Kommission: Geldbuße gegen Facebook wegen falscher An-
gaben zur Übernahme von W,hatsApp

EU-Kommission: Modernisierung des Europäischen Gesellschafts-

rechts

Aufsatz

Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, WP/SIB, und Dr. Silja Maul, RAin

Überarbeitete EU-Aktionärsrechterichtlinie -
gesetzgeberischer Handlungsbedarf bei der
Vorstandsvergütung

Nach längerem Stillstand hat der europäische Gesetzgeber im
März/April 2017 die /inderung der EU-Ahionärsrechterichtlinie von
2007 beschlossen. GegenstanQ der Änderungen sind Maßnahmen
zu einer stärkeren direkten Beteiligung von Aktionären. Diese zie-
len einerseits auf verbesserte Möglichkeiten zu deren ldentifizie-
rung und Stimmrechtsabgabe. Andererseits ist den Aktionären ein
verstärktes Mitspracherecht in Bezug auf Vergütungsfragen (,,say-

on-pay") zu gewähren - eine Thematik, die derzeit auch in
Deutschland kontrovers diskutiert wird. Weiterhin sind auch die Be-

ziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen in Zu-
kunft Gegenstand von Ad-hoc-Berichterstattung und möglicher-
weise sogar Hauptversammlungsbeschlüssen. Der Beitrag gibt ei-
nen Überblick über den Handlungsrahmen für den deutschen Ge-

setzgeber, der die Richtlinie in den kommenden zwei Jahren in
deutsches Recht transformieren muss.

Entscheidungen

BGH: Zur Verbrauchereigenschaft einer als Außengesellschaft
rechtsfähigen GbR
(30.3.201 7 - V I ZR 269 / 1 5\

OLG FranKurt a.M.:,,Herausformwechsel" einer deutschen GmbH
in das EU-Ausland (hier: ltalien)
(3.1.201 7 - 20 W 88/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Germar Enders, RA)

OLG Düsseldorf: Verlegung der Zweigniederlassung eines nieder-
ländischen Unternehmens innerhalb Deutschlands
(22.2.201 7 - l-3 W x 1 45 / 1 6)

Neuerscheinung BuGh
Hagedorn/fervoort, Niederländisches Wirtschaft srecht
Prax¡sor¡entiene, gut verständliche Darstellung

Mai 2017 ,477 Seiten, Kt., € 1 79,-
lSBN: 978-3-8005-1663-6 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Steuerrecht

1217 Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Mutter-Tochter-Richtlinie - Steuer auf die Gewinne von Ge-

sel lschaften (1 7 .5.2(j1 7 - c-68 I 1 5)

EuGH: Mutter-Tochter-Gesellschaften - Vermeidung der Doppelbe-
steuerung (17.5.2017 - C-365 / 1 6)

EuGH: Anwendung der Differenibesteuerung
(18.s.2017 -C-62411s)
EuGH: Begriff,,Lieferung gegen Entgelt" (11.5.2017 -C-36/16) .

' EuGH: Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der
Besteuerung (6.5.2017 - C-682115)

Niedersächsisches FG: Billigkeitsmaßnahmen bei 5anierungsge-
winnen (1 0.3.2017 - 14 K 2BS 11 6)

Gesetzgebung
FMK: Bekämnfunû von Umsatzsteuerbetrua im lnternet-/Online-
handel

1218 Aufsätze

Thomas Müller, Vors. RiFG, und lutz Schade, RAiFAStR

Das große Missverständnis der
Kapitalertra gsteuererstattun g

Leider muss man den Eindruck haben, dass die polltische Diskussi-

on um Cum-/Ex-Geschäfte die rechtliche Durchdringung der
schwierigen Materie beeinflusst. Der Beitrag setzt sich kritisch mit
der Entscheidung des Hessischen FG auseinander, die ergebnis-
or¡entiert sowohl den klaren Gesetzeswortsinn als auch die lnten-
tion des historischen Gesetzgebers missversteht. Ausgehend von
einigen grundsätzlichen Denkfehlern bzw. Widersprüchlichkeiten
in der Entscheidung legen die Verfasser dar, dass auch bei Leerver-

käufen das wirtschaftliche Eigentum übergeht. Die Bedeutung der
Fiktion, dass Dividendenkompensationszahlungen als Dividenden
gelten, wird näher beleuchtet. Schließlich werden das Tatbestands-

merkmal des ,,Erhebens" der Kapitalertragsteuer und die Bedeu-

tung der Steuerbescheinigung konkretisiert.

1226

1229

'1235

Dipl.-Finw (FH) Benno Íhabitant
DieAnwendung von 5 8cAbs. 1 S. 1 KSIG bei
Verwaltungssitzverlagerungen (Zuzugsfälle)

Die steuerrechtliche Behandlung schädlicher Beteiligungserwerbe
nach Verwaltungssitzverlagerungen in Zuzugsfällen kônnte insbe-

sondere vor dem Hintergrund des Brexit an Bedeutung gewinnen.
Dies untersucht der Autor unter Beachtung von Verlustnutzungs-
möglichkeiten und unter Auslegung des Fünfiahreszeitraums i.5.d.
5 8c Abs. 1 5. 1 KSIG anhand einer Fallstudie im Zusammenhang
m¡t einer englischen Limited. Er kommt dabei zu dem Ergebnis,

dass eine zu technokratische Wortlautinterpretat¡on in bestimmten
Sachverhaltskonstellationen zu überschießenden Verlustvernich-
tungen führt.

Entscheidung

BFH: Gewerbesteuerpfl icht eines Dialysezentrums
(25.1.2017 -tR74t14)

Neuerscheinung Buch
Ernst & Young, Erbst 2016

Neuregelungen und Praxishinweise

2017 , 642 Seiten, Kt., € 1 39,-

lSBN: 978-3-8005-2094-7 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

1237

1239

1 250

1255
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1276

1279

1 280

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Vertiefung der Kooperation von Weltbank und IFRS Founda-
t¡on
FASB: Aktualisierung der Bilanzierung von Dienstleistungskonzes-
sionsvereinba rungen
DRSC: Stellungnahme zum IASBED/2017 /3
DRSC: Öffentliche Diskussionsveranstaltung zur CSR-Umsetzung
am 3'1.8.2017

DRSC: Öffentliche Diskussionsveranstaltung zum IASB DP ,,Anga-
beprinzipien" am 11.9.2017

DRSC: Ergebnisse der Fachausschuss-Sitzungen vom April 201 7

Wirtschaftsprüfung
IDW: Positionspapierzu den Nichtprüfungsleístungen aktualisiert
WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am20.4.2017
WPK: Liste der Anbieter von Studiengängen zum WP-Examen nach
5 Ba WPO aktualisiert
WPK: Mitgliederinformation über erste Êrfahrungen mit den Neu-
erungen zum Berufsrecht

Finanzierung
KfW: Geschäftsklima im deutschen Beteiligungsmarkt bleibt zu
Jahresbeginn sehr gut

Aufsatz

Alexander Thees, WP/StB/CPA, und Sebastian Zajons, Wp/StB

Unterneh mensbewertungen im Kontext
der Neuregelung des 5 8d KSIG

Durch den neuen 5 8d KStG ist ein fortführungsgebundener Ver-
lustvortrag eingeführt worden, mit dem Ziel, auch im Fall eines
schädlichen Beteiligungserwerbs nach 5 8c KSIG die weitere Nut-
zung der steuerlichen Verluste grundsätzlich zu ermöglichen. Der
Beitrag thematisiert bezogen auf Kapitalgesellschaften zunächst,
weshalb im Kontext von 5 8d KStG mit einer Zunahme des Anwen-
dungsbereichs von Unternehmensbewertungen zur Vermeidung
des Untergangs des fortführungsgebundenen Verlustvortrags zu
rechnen ist. Darauf aufbauend wird dargestellt, innerhalb welcher
gesetzlichen Restriktionen die Auswahl des Bewertungsverfahrens
zielgerichtet genutzt werden und welches Verfahren vor dem Hin-
tergrund der,Verlustrettung" vorteilhaft sein kann.

Entscheidung

BFH: Aktien eines Börsenbetreibers bei einem Börsenmakler -
Voraussetzungen für die Annahme einer Entnahme aus dem
Betriebsvermögen
(29.9.2016 - lll R 42/13 - dazu BB-Kommenrar von
Dr. Florian Kleinmannt 5tB/RA/FAStR)

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Rechtsmissbräuchliche Verwendung befristeter Arbeitsver-
träge (21.3.2017 - 7 AZR 369 / 1 5)

BAG: Auslegung vorformulierter Arbeitsverträge
(23.3.2017 - 6 AZR70s/1s)
BAG: Berücksicht¡gung von Leiharbeitnehmern bei den Schwellen-
werten in 5 38 BetrVG (18.1.2017 -7 ABR 60/15)
BAG: Arbeitsbefreiung für Betriebsratstätigkeit
(1 8.1.2017 - 7 AZR 224 I 1 s)
LAG Düsseldorf: Auslegung einer Bezugnahmeklausel im Arbeits-
vertrag - Gleichstellungsabrede (28.2.2017 - 1 4 Sa 852/1 6)

Gesetzgebung
Bundestag: Die Linke - Gesetzentwurf zur Abschaffung der sach-
grundlosen Betristung vorgelegt
BMAS: G20-Arbeits- und Beschäftigungsm¡n¡ster - Einigung auf
gemeinsame Positionen zu zentralen beschäftigungspol
Fragen

1257

\

Aufsatz
Dr. Heiko Reiter, RA/FAArbR, und Dr. Josef Toma,

Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
unwahre und unberechtigte Mobbi
Der Vorwurf des Mobbings wird von Arbeitnehmern erho-

12s9 ben. Neben den berechtigten Beschwerden gibt es aber a

in dênen der Vorwurf auf falschen Tatsachenbehauptungen
oder sich als unberechtigterweist. Der bewusst unwahre oder leicht-
fertig zu Unrecht erhobene Mobbingvorwurf wird regelmäßig den
Angeschuldigten in Misskredit bringen, den Betriebsfrieden stören
und das Vertrauen in den Arbeitnehmer erschüttern - insbesondere,
wenn der Arbeitnehmer zeitgleich Schadenersatzforderungen gel-
tend macht. ln diesen Fällen stellt s¡ch fürden Arbeitgeber die Frage,

wie er auf die unwahren und unberechtigten Mobbingvorwürfe rea-
gieren kann und darf. Dieser Frage gehen die Verfasser nach.

1264

Entscheidungen
BAG: Arbeitsvertraglíche Bezugnahme auf Anerkennungstarifuertrag
(22.3.2017 - 4 AZR462/16)

BAG: Beweislast wegen Diskriminierung eines Bewerbers - richtlÈ
nienkonforme Auslegung
(15.12.2016 - 8 AZR 454/15 - dazu BB-Kommentar von
Thomas Hey, RA/FAArbR)

BAG: Begriff der Arbeitnehmerüberlassung - richtlinienkonforme
Auslegung (Fall DRK-Schwestern)
(21.2.2017 - 1 ABR 62/ 12 - ddzu BB-Kommentar von
Dr. André ZÍmmermann, LL.M., RA/FAArbR)

Neuerscl,leinung Buch
Löwi¡ch/lbiser, BetrVG - Betrlebsverfassungsgeref¿
Band 1:5$ 1-73b und Wahlverordnring
2017, 646 Seiten, Geb. € 98,-
ISBN: 978-3-8005-3286-5 I lnfos unten wwwshop.ruw.de

Die Erste Seite
Prof. Dr.Wilhelm Haarmann, RA ,VP/StB

Die neue Lizenzschranke nach S 4i ESIG

lmpressumA/orschau

E rbsch aftste ue rrefo r m 201 6

ErbSt 201ó
Neuregelungen und Praxishinweise
Aplil 2017, Handbuch, Recht Wirtschaft Steuern
ca. 520 Seiten, Geb., ISBN: 978-3-8005-2094-7

€ 139,-

F¿chñed¡en Recht und Wi(schôft

6*Í:s
2l

3 RiW

t

** Jetzt bestellen!

dfyl"n,"uu,uro" 08581 9ó05-14 I infotosuedost-service.de r www.ruw.de
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbilanzrecht/Rechnungslegung
Konzernumlagen an Tochterunternehmen in der
GuV einer Holding-Gesellschaft nach BiIRUG

WP/StB Prof. Dr. Peter Oser, Stuttgart / StB Dr. Katharina
Philippsen, Essen /WP/SIB Ahmad Sultana, Dortmund
Die durch das BiIRUG geänderte handelsrechtliche Umsatzdefi:
nition führt dazu, dass konzerninterne Umlagen als Umsatzerlö-
se gelten. Bei Holding-Gesellschaften als Mutterunternehmen
ergeben sich aus der neuen Umsatzdefin¡tion Zweifelsfragen,
die in dem Beitrag thematisiert und beantwortet werden.

D812274s7 5.1097

VERWALTU N GSATTIWE I S U NG E N

Gewinnermittlung
Aufwendungen für die Veranstaltung von Golfturnieren
OFD NRW, Kurzinformation vom 09.05.2017

D81238431 5.1118

www.derbetr¡eb.de

Abgabenordnung
Ausbeutekalkulation als anerkannte Schätzmethode
RiFG Prof. Dr. Volker Kreft, Hannover

D81238938

Gewerbesteuer/lnternationales Steuerrecht

Kürzung des Gewerbeertrags nach 5 9 Nr.3 GewStG
um den Hinzurechnungsbetrag nach 5 10 ASIG

OFD NRW Xurzinformation vom 26.04,2017

D81237548

Kapitalertragsteuer

Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von
Teilverzicht, Nennwertreduktion und Teilrückzahlung
BMF, Schreiben vom 10.05.2017

D81238950

Ei n kom mensteu erlAb ga benord n u n g

Einkommensteuerliche Pfl ichten des Zwangsverwalters
BMF, Schreiben vom 03.05.2017

D81238286

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Abgrenzung des Erwerbs einer Vertragsarztpraxis
vom Erwerb nur des wirtschaftlichen Vorteils aus
einer Vertragsarztzulassung
BFH, Urteil vom21.02.2017 - Vlll R 7/14

D81239138

Körperschaftsteuer

Zur Ungleichbehandlung von KapGes. beim Verlust-
abzug infolge eines schädlichen Beteiligungserwerbs
nach 5 8c (Abs.1) Satz 1 KStG
(mit Anm. RA/FASIRiStB Dr. Jan de Weerth)
BVerfG, Beschluss vom 29.03,2017 -2 BvL 6/11

D81239057 s.1124

s.1117

Controlling
Working Capital Management in zinslosen Zeiten:
überflüssig oder jetzt erst recht?
Dr. HendrikVater, Bonn / Prof. Dr. Heinz-Jürgen Klepzig,
Gauting
Es wird der Frage nachgegangen, ob sich in Niedrigzinszeiten
Working Capital-Management weiterhin lohnt. Des Weiteren
wird beschrieben wie Working Capital-Management in zins-
losen Zeiten ausgestaltet sein sollte und worauf zu achten ist.

DÞ1237308

STEUERRECHT

AUFSATZ
Abgabenordnung
Rechtsfragen der digitalen Betriebsprüfung
Uniu-Prof. Dr. Marcel Krumm, Münster
Die Aufdeckung von Einnahmeverkürzungen in bargeldinten-
siven Branchen ist angesichts der Manipulationsmöglichkei-
ten eine Herausforderung; in Ansehung digitaler Kassen- und
Buchführungssysteme scheint sie einem Katz- und Maus-Spiel
zu gleichen. Die Finanzverwaltung entwickelte ihre Prüfungs-
methoden und -instrumente weiter und greift auf die Mög-
lichkeiten der Datenverarbeitung zurück. Insoweit ist das
Stichwort der,,Summarischen Risikoprüfung" zum Synonym
für die ,,modernen", ,,digitalen" Verprobungs- und Schãt-
zungsmethoden der Finanzverwaltung geworden. Dargestellt
werden die damit zusammenhängenden Grundfragen.

D81238356

Gewinnermittlung
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kartellbußen
Dr. Stefan Rogge, Hamburg
Geldbußen eines deutschen Gerichts oder einer deutschen Be-
hörde dürfen den Gewinn n¡cht mindern. Das Abzugsverbot gilt
nicht, sowe¡t der w¡rtschaftl¡che Vorteil, der durch den Gesetzes-
verstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist und die Steuern
vom Einkommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vor-
teil entfallen, nicht abgezogen worden sind. Ausgehend von der
Bußgeldhandhabe deutscher Kartellbehörden wird die Ansicht
der Finanzbehörden und FG zum Abzugsverbot gem. 5 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. B Satz 1 ESIG beleuchtet. Zudem wird auch auf die
Abzugsfähigkeit von EU-Kartellgeldbußen eingegangen.

D812236s7

KOMPAKT
Körperschaftsteuer
Wegfall des Verlustvortrags beim KapGes.-Anteils-
erwerb zwischen 250lo und 500/o verfassungswidrig
VRiFG Thomas Müller, Köln
D81239005

Gewerbesteuer

Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei
Konzertveranstaltern
BFH, Urteil vom08.12.2Q16- lVR24/f 1

D81239120

s.1118

5. 1',t19

5.1101

5.1119

s.1120

s.1105

s.1125

Gewerbesteuer
Hinzurechnung bei Zwischenverm¡etung
BFH, Urteil vom 08"12.2016 - lV R 55110

D81239121 s" 1128

s. 1 t12
Gewerbesteuer

Hinzurechnung bei Franchiseverträgen
BFH, Urteil vom12.01,2017 - lV R 55/f 1

Ð81239147
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
lnsolvenzrecht

Konkurrierende Anfechtungsansprüche -
,,Bösgläubigkeit" und Gefahr der Doppelzahlung?
RA Dr. Marlene Maesch, Düsseldorf
Bezahlt ein Dritter auf die Verbindlichkeit eines späteren
lnsolvenzschuldners, z.B: der Geschäftsführer auf eine Ver-
bindlichkeit der GmbH oder in Konzernsachverhalten eine
verbundene Gesellschaft a uf die Steuerschulden ihrer Schwes-
tergesellschaft, dann ergibt sich für den Gläubiger, z.B. das
Finanzamt, im Falle einer Doppelinsolvenz von Schuldner
und Drittem die Gefahr, von beiden lnsolvenzverwaltern in
Anspruch genommen zu werden und im ungünstigsten Fall
die erhaltene Zahlung doppelt erstatten zu müssen. ln dem
Beitrag wird, ausgehend von einem aktuellen BGH-Urteil, die-
se Konstellation konkurrierender Ansprüche aus Vorsatz- und
Schenkungsanfechtung untersucht und herausgearbeitet, wie
sich eine doppelte Inanspruchnahme aus Sicht des Gläubígers
vermeiden lässt.

D81228260 s.1131

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitnehmerüberlassung

Fremdpersonaleinsatz in Unternehmen:
Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung und
Werkvertrag in Deutschland und österreich
Dr. Julia Sch¡tter, Wien / Margrit l{ölke, Berlin
Am 01.04.2017 ist die Novellierung der Zeitarbeit sowie ein
neuer S 611a BGB in Deutschland in Kraft getreten. lm Laufe
des Gesetzgebungsverfahrens wurden viele Fragen rund um
die Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung und Werk-
oder Dienstvertrag diskutiert. Dieser Beitrag soll durch einen
rechtsvergleichenden Blick aufzeigen, warum der Gesetz-
geber zu Recht auf einen Katalog von Abgrenzungskriterien
verzichtet hat.

D81237214 s.114s

KOMPAKT
Aktienrecht
Zur verbotenen Einlagenrückgewähr durch
Bestellung einer Sicherheit im Rahmen eines
Aktienerwerbs
RA Dr. Peter Etzbach / RA Johannes Janning, beide Köln

D81239006

ENTSCHEIDUIIIGEN
GmbH-Recht

Zum Verstoß gegen das Kapitalerhaltungsgebot
durch Sicherheitenbestellung einer GmbH & Co. KG
für Darlehensrückzahlungsanspruch gegen einen
Gesellschafter
BGH, Urteil vom 21.03.2017 -LZR93116
Ð81238977

Personen gesellschaftsrecht

Schiedsfähigkeit einer Beschlussmängelstreitigkeit
bei einer Personengesellschaft
BGH, Beschluss vom 06.04,2017 -,2823116
D81 239048

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Keine Verbrauchereigenschaft einer GbR mit
juristischer und natürlicher Person als Gesellschafter
BGH, Urteil vom 30.03.2017 -VllZR269115
D81238053

Verfahrensrecht

Prozess gegen eine juristische Person: Keine Ord-
nungsgeldfestsetzung gegen das Vertretungsorgan
wegen Ausbleibens im Termin
8GH, Beschluss vom 30,03.2017 * BLw 3/16

Ð81239079

KOMPAKT
Betriebsverfassun gsrecht

Arbeitsgerichtliche Ersetzung eines untätigen
Wahlvorstands
RA/FÁArbR Tobias Grambow' Berlin
D91228339

ENTSCHEIDUNGEN
Betriebliche Altersversorgung

Betriebsrentenanpassung: ln Bilanz ausgewiesene
latente Steuern sind ungeeignet zur Prognose der
w¡rtschaftl¡chen Lage des Arbeitgebers
BAG, Urteil vom21.02.2A17 -3 AZR455115

D81237178

s. r151

s.1133

5.1152

s.1135

s.1138

s.1139
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GESELISCHAFTS. & STEUERRECHT

lna Kerschner: Die Durchführun gsverord nung zum VPDG

Mit dem VPDG wurde der Grundstein für die Umsetzung von Master- und LocaI Fite getegt. Die dazu ergangene VPDG-DV konkretisiert
nunmehr den näheren lnhatt dieser beiden Etemente der Verrechnungspreisdokumentation. Darüber hinaus spricht die VPDG-DV

über die Dokumentationssprache im Bereich des Country-by-Country Reporting ab. Der Beitrag gibt einen Úberblick über die
Neuerungen, die mit der VPDG-DV einhergehen.

Valentin Loidl: Durchführungsverordnung zum VPDG - Eine Fallstudie zur Transaktionsanatyse im Locat Fite

Das VPDG und die dazu ergangene VPDG-DV geben erstmals klare Richtlinien für den notwendigen lnhalt einer Verrechnungs-
preisdokumentation in Österreich vor. Dieser Beitrag zeigt einige wesenilichen Herausforderungen bei der Umsetzung dieser
Vorgaben auf; der Schwerpunkt tiegt dabei in der Diskussion der Notwendigkeit segregierter Finanzdaten als Ausgangspunkt einer
transaktionsbezogenen Verrechnungspreisdokumentation und Angemessenheitsanatyse im LocaI File.
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Romuald BertUKlaus Hirschler: Saldierungsbereich bei Rücknahmeverpflichtung von Altbatterien 151

IUDIKATUR SÏEUERRECHT

Werner Wiesner: Auslandsbezogene Verluste

RECHNUNGSWESEN

1,54

Karin Harreither/Liane Hirner/Nadine W¡edermann-Ondrej: Die Solvenzbilanz

Mit dem neu vertautbarten Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 wurde das harmonisierte europäische Aufsichtsregime für Versi-
cherungen, Sotvabitität ll, in österreichisches Recht transformiert. Die Solvenzbilanz bildet dabei einen wichtigen Bestandteil. Die

Autorinnen stellen die Besonderheiten dieser von Versicherungen zusätzlich zu erstellenden ökonomischen Bitanz dar und geben

Hinweise zur praktischen Umsetzung der neuen Anforderungen.

RECHNUNGSWESEN-TEXIKON

157

Romuatd Bertl/Christoph Fröhtich: Verträge m¡t Kunden und Leistungsverpflichtungen in der internationalen
Rechnungslegung

INTERNATIONA,TER RUNDBTICK

173

Katharina van Bakel-Auer/Carina Stojaspat
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